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            BUS am 11.07.2017, Anlage 2 zur Beschlussvorlage FB 5/053/2017 
 

Beteiligter TÖB: 
 

Stellungnahme: Stellungnahme der Verwaltung: Beschlussvorschlag: 

Regierung von Mittelfranken 
– Höhere Landesplanungs-
behörde, Ansbach 
 
  

Zu dem Vorhaben wurde bereits mit Schreiben 
RMF-SG24-8314.01-155-3-2 vom 27.01.2016 
Stellung genommen und Einwendungen aus lan-
desplanerischer Sicht Diese Stellungnahme wird 
aufrechterhalten nicht erhoben. 

kein Beschluss erforderlich wird zur Kenntnis genommen 

Planungsverband Industrie-
region Mittelfranken, Nürn-
berg 

Eine Behandlung im Planungsausschuss ist nicht 
erforderlich. 

kein Beschluss erforderlich wird zur Kenntnis genommen 

Landratsamt Nürnberger 
Land, Sachgebiet Bauleit-
planung, Lauf 

keine Einwendungen kein Beschluss erforderlich wird zur Kenntnis genommen 

Wasserwirtschaftsamt Nürn-
berg 

siehe Anlage  Die fachlichen Informationen und Hinweise 
werden in die Begründung eigearbeitet. 

Die fachlichen Informationen und Hinweise 
werden in die Begründung eigearbeitet. 

Städt. Werke Lauf GmbH keine Einwände kein Beschluss erforderlich wird zur Kenntnis genommen 
Gasversorgung Lauf GmbH keine Stellungnahme eingegangen kein Beschluss erforderlich wird zur Kenntnis genommen 
Deutsche Telekom Technik 
GmbH 

Hinweis auf Stellungnahme vom 15.12.2015 kein Beschluss erforderlich wird zur Kenntnis genommen 

Vodafone Kabel Deutschland 
GmbH 

Hinweise zur Versorgung von Neubaugebieten kein Beschluss erforderlich wird zur Kenntnis genommen 

Bisping & Bisping GmbH & 
Co.KG 

keine Stellungnahme eingegangen kein Beschluss erforderlich wird zur Kenntnis genommen 

Polizeiinspektion Lauf keine Bedenken kein Beschluss erforderlich wird zur Kenntnis genommen 
Vermessungsamt Nürnberg keine Äußerung kein Beschluss erforderlich wird zur Kenntnis genommen 
Bayer. Landesamt für Denk-
malpflege, München 

keine Stellungnahme eingegangen kein Beschluss erforderlich wird zur Kenntnis genommen 

Herrn Kreisbrandrat Norbert 
Thiel 

Wird die Stellungnahme vom 15.12.2015 beach-
tet, bestehen keine weiteren Bedenken bzgl. des 
abwehrenden Brandschutzes 

Die allgemeinen Hinweise vom 15.12.2015 
zu Feuerwehreinsatz, Löschwasserversor-
gung und Zugänglichkeit für die Feuerwehr 
werden bei der Planung berücksichtigt. 

Die allgemeinen Hinweise vom 20.05.2015 
zu Feuerwehreinsatz, Löschwasserversor-
gung und Zugänglichkeit für die Feuerwehr 
werden bei der Planung berücksichtigt 

Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben 

Aufgrund der vorgelegten Schallschutz- und Ver-
kehrsgutachten und der Festsetzung einer Schall-
schutzwand werden keine Einwände mehr erho-
ben. 

kein Beschluss erforderlich wird zur Kenntnis genommen 
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